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JAHRESBERICHT
DER

AUFSICHTSBEHÖRDE IN BETREIBUNGS- UND
KONKURSSACHEN FÜR DEN KANTON BERN

ÜBER DAS JAHR 1943

An den Appellationshof des Kantons Bern und an die Schuldbetreibungs- und
Konkurskammer des Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne

Gesamthaft betrachtet ist die Geschäftslast der
Betreibungs- und Konkursämter sowie der untern
Aufsichtsbehörden ungefähr die gleiche geblieben wie 1942
(vgl. die nachstehenden Tabellen II und III).
Zurückgegangen sind allgemein die Konkurse, während die
Zahl der Lohnpfändungen merklich zugenommen hat.
Die kantonale Aufsichtsbehörde hat daher auch im
Berichtsjahr der Frage des existenzminimalen Bedarfes
besondere Beachtung geschenkt. So wurden durch
Kreisschreiben vom 25. Mai 1943 sämtliche Ämter
angewiesen, die bei Kriegsausbruch gut 15 % zu hoch
liegenden Ansätze der Tabelle Eimer 1930 um 30 %
zu erhöhen. Kurz darauf publizierte Dr. Eimer seine
neue Arbeit: «Der unpfändbare Lohn 1943.» Die darin
enthaltenen Ansätze und rechtlichen Erörterungen sind
als private Ansichtsäusserung des Verfassers zu
betrachten. Im Spätherbst des Berichtsjahres sodann
erschien als Sonderheft 44 der «Volkswirtschaft» der
von der Lohnbegutachtungskommission des eidgenössischen

Volkswirtschaftsdepartementes ausgearbeitete
«Beitrag zur Frage des existenzminimalen Bedarfes».
Für die Betreibungs- und Gerichtspraxis von besonderem
Wert wäre eine wesentlich vereinfachte Zusammenfassung

dieses reichhaltigen Zahlenmaterials. In diesem
Zusammenhang sei übrigens darauf hingewiesen, dass
die Frage des Existenzminimums geprüft werden muss
nicht nur bei Vornahme von Lohnpfändungen, sondern
auch bei Erteilung des Armenrechts durch den Appellationshof

(Art. 77 bernische ZPO) ; ferner in Strafverfahren

wegen Vernachlässigung von Unterstützungspflichten

(Art. 217 StGB).
Im ganzen Kantonsgebiet stark zugenommen

haben die Eintragungen im Begister der Eigentumsvorbehalte,

das eben im Berichtsjahr (Kreisschreiben
vom 3. Februar 1943) gemäss bundesgerichtlicher
Verordnung vom 29. März 1939 bereinigt wurde.

An weitern administrativen Arbeiten seien hier
erwähnt: Auf Gesuch eines interessierten Verbandes,
das von den Betreibungsämtern Bern, Biel und Thun

befürwortet wurde, verfügte die kantonale Aufsichtsbehörde

durch Kreisschreiben vom 15. Juli 1943, dass

künftig in jeder Miet- oder Pachtzinsbetreibung dem
Schuldnerdoppel des Zahlungsbefehls ein auf die
Schutzbestimmungen der Art. 36 ff. VMZ (Verordnung
des Bundesrates vom 24. Januar 1941 über vorübergehende

Milderung cler Zwangsvollstreckung)
hinweisender Aufdruck beigeheftet werde. In einem
kürzlichen, die Art. 35 ff. VMZ betreffenden Kreisschreiben
hat das Bundesgericht diese Art Orientierung der
meist rechtsunkundigen Schuldner begrüsst.

Ferner wurde durch Eingabe vom 9. November
1943 dem eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement

Kenntnis gegeben von verschiedenen in der
Praxis zutage getretenen Mängeln der heute geltenden
Hotelschutzverordnung.

Jedes Betreibungs- und Konkursamt wurde im
Berichtsjahr je einmal vom Gerichtspräsidenten und
den Mitgliedern oder dem Sekretär der kantonalen
Aufsichtsbehörde inspiziert. Aus den Inspektionsberichten
der untern Aufsichtsbehörden sei erwähnt: Als gänzlich

ungenügend schildert der Gerichtspräsident I von
Bern die Baumverhältnisse, unter denen in seinem
Bezirk die bei Schuldnern beschlagnahmten Gegenstände

aufbewahrt werden müssen. Er hält Abhilfe
für dringend geboten. Die Gerichtspräsidenten von
Interlaken und Oberhasli sodann wiederholen ihre
alte Klage über ungenügende Archivverhältnisse in den
ihnen unterstellten Ämtern. Die Kontrolle des
Kassa- und Gebührenwesens erfolgte wie üblich durch
Beamte der Finanz- und Justizdirektion.

Schwere Disziplinarmassnahmen mussten im
Berichtsjahr weder gegen Betreibungs- und Konkursbeamte

noch gegen Angestellte oder Weibel ergriffen
werden. Hiebei ist allerdings zu bemerken, dass ein
Disziplinarverfahren gegen einen Betreibungsgehilfen
nur deshalb nicht mit Amtsentsetzung endigte, weil
der Fehlbare in dessen Verlauf seinen Bücktritt
erklärte.

;ii;



282 Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Koukurssachen

Tätigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörde: Hier
langten im Berichtsjahre 463 neue Geschäfte ein (1942:
532; 1941: 470). Dazu kommen 47 Fristverlängerungen
in hängigen Konkursen (1942: 54; 1941: 69). Von
früher her waren noch hängig 51 Geschäfte. Aron diesen
insgesamt 514 Geschäften wurden im Berichtsjahr 503
erledigt (1942: 553; 1941: 460). Die übrigen 11 wurden
auf das Jahr 1944 übertragen.

Bei den erledigten Geschäften handelt es sich um
150 (256) Beschwerden, 41 (29) Bekurse gegen
erstinstanzliche Beschwerdeentscheide, mit Einschluss von
2 (1) Notstundungs- und 5 (2) bäuerlichen Sanierungsverfahren,

9 (6) Nachlassrekurse, 36 (38) Hotelschutzgesuche,

5 (3) Disziplinarentscheide, 24 (26)
Fristverlängerungen zur Beendigung konkursrechtlicher
Liquidationen, 30 (34) Neu- bzw. Wiederwahlen von
Betreibungsgehilfen (teils provisorisch), 31 (41) Urlaubsgesuche,

37 (35) Anfragen und 140 (85) Verfügungen
und Beschlüsse.

Von den 150 beurteilten Beschwerden wurden
abgewiesen 60 (58), zugesprochen 22 (93), teilweise
zugesprochen 10 (11), an die untere Listanz gemäss § 23
EG zum SchKG gewiesen 5 (25), durch Bückzug oder
sonst erledigt 43 (44); nicht eingetreten wurde auf
10 (25) Beschwerden.

Bekurse gegen erstinstanzliche Beschwerdeentscheide

gemäss Art. 18 SchKG wurden abgewiesen 22
(13), begründet erklärt 4 (9), teilweise begründet
erklärt 10 (3), durch Bückzug oder sonst erledigt 4 (2),
zur Neubeurteilung an die erste Instanz zurückgewiesen
0 (1) ; nicht eingetreten wurde auf 1 (1) Bekurs.

Von den Nachlass- und Notstundungsrekursen
wurden 3 (2) abgewiesen, 1 (2) begründet erklärt. Be¬

kurse im bäuerlichen Sanierungsverfahren wurden 5 (2)
wie folgt entschieden: Abgewiesen 2 (2), teilweise
begründet erklärt 1 (0), als gegenstandslos abgeschrieben
1 (0), zur Neubeurteilung an die Vorinstanz
zurückgewiesen 1 (0).

Von den 36 (38) Hotelschutzgesuchen wurden 3 (3)
abgewiesen, 4 (2) durch Bückzug erledigt, 1 (6) als
gegenstandslos abgeschrieben; auf 1 (0) Gesuch wurde
nicht eingetreten; in den übrigen 27 (27) Fällen
bestätigte die Aufsichtsbehörde Nachlassverträge.

Ferner wurden in hängigen Hotelschutzverfahren
5 Nachlaßstundungen erteilt und 6 Nachlaßstundungen
verlängert.

25 (27) Entscheide unserer Behörde wurden an die
Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des schweizerischen

Bundesgerichts weitergezogen; diese Instanz
nahm zu den Bekursen wie folgt Stellung: Nichteintreten

in 2 (3), Abweisung in 13 (19), Zuspruch in 4 (2),
teilweiser Zuspruch in 3 (1), Ilückweisung zur
Neubeurteilung in 3 (2) Fällen.

Bern, den 7. März 1944.

Im Namen
der kantonalen Aufsichtsbehörde

in Betreibungs- und Konkurssachen,

Der Präsident:

Abrecht

Der Sekretär:

Pflüger



Tafel I

Verzeichnis der Angestellten der Betreibungs- und Konkursämter

sowie der ordentlichen Aushilfsentschädigungen pro 1943

Amtsbezirke
Zahl der

Angestellten

Aarberg
Aarwangen
Bern
Biel
Büren
Burgdorf
Courtelary
Delsberg
Erlach
Fraubrunnen
Freibergen
Frutigen
Interlaken
Konolfingen
Laufen
Laupen
Münster
Neuenstadt
Nidau
Oberhasli
Pruntrut
Saanen

Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Ober Simmental
Nieder-Simmental
Thun
Trachselwald
Wangen

Total

1

2

28

18

1

2

4

4
1

1

1

1

4

1

2

1

4
1

2

1

5

1

1

2

1

1

1

1

1

!)H

Klassen

II III IV

21 13

Ordentliche
Aushilfs-

entschädigungen

30 20

Fr.
500.
500.
500.

500.

500.

500.
500.
500.

500.

500.

500.

500.
500.

6500.

Tafel II

Zahl der von den Gerichtspräsidenten als untere Aufsichtsbehörde

im Jahre 1943 behandelten Beschwerden nach Art. 17 SchKG

Amtsbezirke

Aarberg
Aarwangen
Bern I
Biel II
Büren
Burgdorf
Courtelary
Delsberg
Erlach
Fraubrunnen
Freibergen
Frutigen
Interlaken
Konolfingen
Laufen
Laupen
Münster
Neuenstadt
Nidau
Oberhasli
Pruntrut
Saanen

Schwarzenburg.
Seftigen
Signau
Ober-Simmental
Nieder-Simmental
Thun
Trachselwald
Wangen

Zahl der
Beschwerden

')

2

114
9

3

2

6

9

Gefällte
Entscheide ein-

schliesslichAb
schreibt! ngs-

beschlüsse

2

107

7

8

2
6

'.)

1 1

1 1

4 4
5 4
1 1

29 29
1 1

1 1

1 1

2 2

3 3
1 1

1 1

13 13

4 2

Dis-
ziplinar-

verfii-
gungen

Zeitdauer der Erledigung
der Beschwerden

Maximum
Tfl tre

Minimum
Tage

6 1

104 1

30 9

11 1

28 6

35 12

14 4

21 8

18 7

30 2

3 1

4

14

20 10

14 4

4 ¦
14 1

7 27

Mittel
Ta^e

3

9.4
15

7

17

23,5
9

12,75

5

9

12
16

I
2
1

14

7

15

10

1

13

x) Für die gemäss § 23 EG zum SchKG die untere Aufsichtsbehörde
erstinstanzlich kompetent ist.
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